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Geschäft Nr. 12

Parlamentssitzung vom 14. März 2005

Beantwortung 0420

Postulat FDP betr. Arbeitsausschreibungen in der Gemeinde Köniz

Text des Postulates

Der Gemeinderat wird aufgefordert einen Bericht zu erstellen, nach welchen Kriterien Ge-
meinde-Aufträge ausgeschrieben werden. Es interessieren vor allem folgende Punkte:

1. Existiert neben der kantonalen Submissionsordnung und derjenigen des VRB ein gemein-
despezifischer Kriterienkatalog?

2. Ab welchem Betrag muss eine öffentliche Ausschreibung erfolgen?

3. Existiert eine „Schwarze Liste“ von Unternehmen, welche schlechte Arbeit geleistet oder
bereits einmal Konkurs angemeldet haben?

4. Wird abgeklärt, ob AHV-, Pensionskassen- und MWSt-Beiträge bezahlt wurden?

5. Spielt bei der Arbeitsvergabe auch ein langer Anfahrtsweg und die damit verbundene Be-
lastung der Umwelt eine Rolle?

6. Gibt es Kriterien, nach welchen ortsansässige Betriebe oder in der Gemeinde ansässige
Steuerzahler eine gewisse Bevorzugung erfahren?

7. Wird neben dem vieldiskutierten Kriterium „Betrieb bildet Lehrlinge aus“ auch berücksich-
tigt, wenn ein Betrieb Angestellte beschäftigt (oder neu angestellt hat), die über 55 Jahre
alt sind?

8. Gibt es eine Kontrolle oder eine Klausel, nach welcher auch Unterakkordanten gewisse
Kriterien erfüllen müssen?

9. Wird bei der Festlegung von Kriterien eine Zusammenarbeit mit Organisationen der Ge-
meinde angestrebt, z.B. Verein KMU Köniz?
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Antwort des Gemeinderates

Zu Frage 1

Ein gemeindespezifischer Kriterienkatalog existiert nicht.

Gemeindeaufträge werden nach einem standardisierten Vergabeverfahren für alle Bau-, Liefe-
rungs- und Dienstleistungsaufträge ausgeschrieben.

Die rechtlichen Grundlagen dazu sind:

- das kantonale Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) und die dazu gehö-
rende Verordnung (ÖBV), Art. 15 der Könizer Beschaffungsverordnung, Weisungen QW1
und QW2 des Gemeinderates. Die beiden Weisungen liegen bei.

- Die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB),
GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen.
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Mit der Einhaltung der Vorschriften des ÖBG und der ÖBV werden gleichzeitig die Vorschriften
der IVöB und des GATT/WTO-Übereinkommens erfüllt.

Zu Frage 2

Im offenen Verfahren (Art. 4 ÖBV) muss der Auftrag öffentlich ausgeschrieben werden, so
dass alle Interessierten direkt ein Angebot einreichen können.

Eine öffentliche Ausschreibung erfolgt, wenn der geschätzte Auftragswert (exkl. Mehr-
wertsteuer) folgenden Schwellenwert erreicht:

· bei Dienstleistungen 200'000 Franken
· bei allen übrigen Aufträgen 100'000 Franken.

Diese Werte ergeben sich aus der gemeinderätlichen Weisung QW2; sie entsprechen zudem
den Schwellenwerten des VRB und werden von 17 Regionsgemeinden angewendet.

Der kantonal geforderte Schwellenwert im offenen oder selektiven Verfahren beträgt für alle
Aufträge 200'000 Franken.

Zu Frage 3

Nein, eine solche "Schwarze Liste" existiert nicht. Offerten von Unternehmen, welche in der
Vergangenheit schlechte Arbeit geleistet haben, werden jedoch mit besonderer Aufmerksam-
keit überprüft.

Zu Frage 4

Mit der Offerteingabe hat das Unternehmen die Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentli-
chen Hand, den Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu
belegen. Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemeinde, Kanton, Verbände, Kassen
usw.) rechtsgültig unterzeichnet sein.

Das Unternehmen ermächtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen,
die Umweltfachstellen, die paritätischen Berufskommissionen und andere öffentliche Organe
ausdrücklich, der Beschaffungsstelle - auch entgegen allfälligen anders lautenden Gesetzes-
bestimmungen - Auskünfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.

Im offenen Verfahren werden diese Angaben überprüft; ansonsten stichprobenweise kontrol-
liert.

Zu Frage 5

Nein. Dies ist nach Gerichtspraxis nur zulässig, wenn die Zahl der Fahrten auf Grund eines
lange dauernden Auftrages oder des sehr fahrtenintensiven Auftrages (z.B. Kehrichtabfuhr)
einen bedeutenden Bestandteil des Angebotes ausmacht. Wo jedoch die Fahrten eine unter-
geordnete Bedeutung im Auftrag haben, darf dieses Kriterium nicht verwendet werden.

Zu Frage 6

Ortsansässige Firmen werden bei freihändigen Vergaben und bei kleineren Einladungsverfah-
ren insofern bevorzugt, als sie direkt beauftragt werden bzw. als Eingeladene am Verfahren
überhaupt teilnehmen können.

Zu Frage 7

Nein. Die Problematik der Alterspolitik kann nicht innerhalb des Beschaffungswesens gelöst
werden. Im übergeordneten kantonalen Gesetz (ÖBG) ist die Altersstruktur der Betriebe
ebenfalls kein Thema.

Zu Frage 8

Falls das Unternehmen einen Teil des Auftrages im Unterakkord an andere Unternehmen
überträgt, übernimmt es die Verantwortung dafür, dass auch diese sämtliche Bedingungen von
Artikel 24 ÖVB (Ausschlussgründe) erfüllen.
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Zu Frage 9

Das Vergabeverfahren ist weitgehend standardisiert und durch die - unter Antwort auf Frage 1
erwähnten - rechtlichen Grundlagen vorgegeben sowie im VRB regional abgestimmt.

Allgemeiner Hinweis

Sämtlichen Vergabestellen der Gemeinde Köniz steht ein Musterordner als Grundlage für die
Durchführung von Submissionen zur Verfügung.

Zudem können bei konkreten Fragen zu aktuellen Verfahren bestimmte Mitglieder aus der
"Erfahrungsgruppe Submission" beigezogen werden.

Der Musterordner wird an der Parlamentssitzung vom 14. März 2005 im Sitzungssaal aufge-
legt. Überdies kann er bei der Direktion Gemeindebauten oder beim Rechtsdienst eingesehen
werden.

Mit dieser Berichterstattung hat der Gemeinderat das Postulat erfüllt.

Antrag

Annahme des Postulates und gleichzeitige Abschreibung.

Köniz, 16. Februar 2005 Der Gemeinderat

Beilagen:

Weisungen Q W 1 und Q W 2








